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a) Für die letzten vier (4) Spieltage des gültigen Rahmenterminplanes gilt jedoch für alle 
Vereine, dass nach einem Einsatz eines Spielers in einer höherklassigen Mannschaft 
seines Vereins ein Einsatz in einer unterklassigen Mannschaft seines Vereins erst nach 
einer Wartefrist von zehn Tagen (Land) bzw. fünf Tagen (Kreis) möglich ist.  
b) alle im Zeitraum a) und nachfolgend stattfindenden Pflichtspiele 
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1) Jeder Verein hat für jede am Pflichtspielbetrieb teilnehmende bzw. gemeldete Männer- 
und Frauenmannschaft, Alt-Herren-Mannschaft sowie die erste A- und B-
Juniorenmannschaft je einen einsatzfähigen, geeigneten sowie geprüften Schiedsrichter, 
unabhängig von der Spielklasse, zu stellen.  
2) Die Zahl erhöht sich auf drei Schiedsrichter pro Mannschaft für alle 
Männermannschaften, die ab der Landesklasse aufwärts spielen. 
3) Neu gegründete A- und B-Juniorenmannschaften sowie Jugendfördervereine werden im 
ersten Spieljahr vom Schiedsrichtersoll befreit. 
4) Bei Spielgemeinschaften im Männer- und Nachwuchsbereich (A- und B-Junioren) muss 
vor Beginn des Spieljahres dem KFV/SFV mitgeteilt werden, welcher Verein der 
Spielgemeinschaft einen Schiedsrichter für diese Spielgemeinschaft stellt. Erfolgt keine 
Mitteilung, muss der sportrechtlich haftende Verein der Spielgemeinschaft einen 
Schiedsrichter stellen.  
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5) Neu gegründete Spielgemeinschaften der A- und B-Junioren werden im ersten Spieljahr 
vom Schiedsrichtersoll befreit. 
6) Sollte eine Mannschaft einer Spielgemeinschaft im Nachwuchsbereich (A- und B-
Junioren) im Vorjahr eine eigene Nachwuchsmannschaft  oder in einer anderen 
Spielgemeinschaft aktiv gewesen sein, gilt die Regelung  entsprechend § 13 a, Ziffer 5 
nicht. Erfolgt keine Mitteilung, muss der sportrechtlich haftende Verein der 
Spielgemeinschaft einen Schiedsrichter stellen. 
7) Stichtag für die Ermittlung der erforderlichen Schiedsrichteranzahl eines Vereins ist 
grundsätzlich der Spieljahresbeginn am 01.07. eines jeden Jahres. Danach vom 
Spielbetrieb zurückgezogene Mannschaften haben keinen Einfluss mehr auf die zu 
stellende Zahl von Schiedsrichtern.  
8) Die Vereine melden entsprechend Ziffer 1 ihre Schiedsrichter für die folgende Saison 
nach den Meldevorgaben der KFV/SFV. Weicht der vorgegebene Meldetermin der 
KFV/SFV von Ziffer 7 ab, so gilt der vorgegebene Meldetermin als Stichtag entsprechend 
Ziffer 7. 
9) Die von einem Verein zu Beginn des Spieljahres gemeldeten Schiedsrichter zählen für 
das gesamte Spieljahr, sofern sie nicht im laufenden Spieljahr ausscheiden. Wechselt ein 
Schiedsrichter während des Spieljahres den Verein, kann er für den neuen Verein 
entsprechend § 4 a der Schiedsrichterordnung auf das Pflichtsoll angerechnet werden.  
10) Schiedsrichter können nur für einen Verein auf das Schiedsrichtersoll angerechnet 
werden. 
11) Die nach Ziffer 8 erfolgte Schiedsrichtermeldung ist durch den 
Schiedsrichterausschuss des zuständigen KFV/SFV zu prüfen und schriftlich zu 
bestätigen. Wurde die notwendige Zahl an Schiedsrichtern bis zum festgelegten Stichtag 
nicht benannt, werden durch die Schiedsrichterausschüsse der KFV/SFV die zuständigen 
Sportgerichte angerufen. Die zuständigen Sportgerichte können gegen alle schuldhaft 
fehlbaren Vereine Sanktionen gem. § 37 a der Rechts- und Verfahrensordnung (ReVO) 
verhängen. 
12) Als einsatzfähiger, geeigneter Schiedsrichter entsprechend Ziffer 1 gilt, wer im Besitz 
eines gültigen DFB-Schiedsrichterausweises ist und im laufenden Spieljahr mindestens 15 
Pflichtspiele als Schiedsrichter absolviert. Zudem gilt, dass die zugewiesenen angesetzten 
Spiele für den KFV erbracht werden, in dem sein Verein auch mit seinen Mannschaften 
aktiv ist oder soweit er auf Verbands-, Regional- oder Bundesebene aktiv ist, für den FSA 
erbringt. 
13) Schiedsrichter, die aufgrund von Neuausbildung im laufenden Spieljahr als 
einsatzfähiger Schiedsrichter anerkannt werden, müssen 7 Pflichtspiele absolviert haben. 
Die KFV/SFV können abweichende Regelungen unterhalb der 7 Pflichtspiele treffen.  
14) Beobachter, die nach § 3, Ziffer 5 der Schiedsrichterordnung durch den FSA oder 
KFV/SFV berufen werden, sind für den Verein, wo sie Mitglied sind, zum Pflichtsoll 
anzurechnen, jedoch unter Beachtung der Ziffer 8. Wird die Mindestzahl der Pflichtspiele 
entsprechend Ziffer 12 nicht erreicht, aufgrund nichtgegebener Einsatzmöglichkeiten durch 
die Schiedsrichterausschüsse, so zählen Beobachter unabhängig von der Anzahl der 
Pflichtspiele zum Pflichtsoll. 
15) Die Anrechenbarkeit einer Ansetzung als Schiedsrichter oder Beobachter erfolgt nur, 
wenn diese durch den zuständigen Schiedsrichterausschuss oder –ansetzer erfolgte. 
16) Die Geldstrafen aus Sanktionen entsprechend § 37 a der ReVO sind vorrangig für die 
Schiedsrichteraus- und –weiterbildung zu verwenden. 
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Spielverlegungen von Spielen der letzten zwei (2) Spieltage der Saison, welche 

die Meisterschafts- bzw. Aufstiegs- und Abstiegsspiele beeinflussen, wird 
grundsätzlich nicht zugestimmt. 
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